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1. Inhalte und wesentliche Auswirkungen der 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebau

ungsplans

Im Folgenden werden der rechtskräftige Bebauungsplan und die vorliegende 1. Änderung
gegenübergestellt.

MuMenba ■40an

TrafastBkan

SMnhaulM«
WiBZBblock-'
ToVxilzhBuhn

Siolup ctef oMupfcartwung
Nf 6737-011104

010109 dof Bc«)p*;an>efur^
Hr 6737^111 03

Bioiop ätr ßi6iop*art»njng
Ml 6737-0111 02

M 1:1000

Planzeichnung rechtskräftiger Vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Planzeichnung 1. Änderung Vorhabenbezogener Bebauungsplan

1.1 Modulaufstellung

Durch die vorliegende 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sonderge
biet (SO) Freiflächen-Photovoitaikanlage Degelhof" soll die bisher fortgesetzte Modulaus
richtung geändert werden.

Anstelle der bisher vorgesehenen Modulausrichtung (Ost-West-Ausrichtung) ist nunmehr

eine annähernde Südausrichtung auf 192° Süd geplant. Die geänderte Modulausrichtung
dient der Umsetzung einer wirtschaftlichen Anlagenkonzeption, so dass die Änderung be
sonders sinnvoll ist.

Durch die geänderte Modulausrichtung ergeben sich keine andersartigen Auswirkungen

auf die Schutzgüter. Blendungen werden bei der nunmehr geplanten Modulausrichtung
wie bei der bisherigen Konzeption nicht hervorgerufen, da die Anlage vollständig von Wald
umgeben ist und deshalb unabhängig von der Ausrichtung keine Blendwirkungen gegen
über der Umgebung hervorgerufen werden können. Auch auf die sonstigen Schutzgüter
sind keine anderen Auswirkungen zu erwarten.

Die Grundzüge der Planung sind dadurch nicht berührt.
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1.2 Räumliche Anpassung des Geltungsbereichs

Im Zusammenhang mit der geänderten Modulaufstellung wurde der Geltungsbereich in

verschiedenen Bereichen geringfügig angepasst. Die geringfügige Anpassung ist im Zusam

menhang mit der geänderten Modulaufstellung und -ausrichtung sinnvoll und notwendig.
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rot = Abgrenzung Geltungsbereich rechtskräftige Fassung

schwarz = Abgrenzung Geltungsbereich 1. Änderung

Die Gesamtgröße des Geltungsbereichs ändert sich nicht (44.191 m^). Die geänderten Teil
flächen des Geltungsbereichs liegen weiterhin vollständig innerhalb der ehemaligen Ton

grube Degelhof, für die bergbauliche Abschlussarbeiten im Rahmen des Bergrechts durch

geführt wurden. Dementsprechend ergeben sich auch keine andersartigen Bewertungen

im Hinblick auf die Schutzgüter, da das nach den bergbaulichen Abschlussarbeiten planierte

Gelände als Ausgangszustand für die Ausweisung des Sondergebiets anzusehen ist.
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Der Ausgleichsbedarf (Eingriffsregelung) und die festgesetzten Ausgleichsflächen ändern

sich nicht. Die innerhalb des Geltungsbereichs festgesetzten Ausgleichsflächen und die ex

ternen Ausgleichsflächen bleiben gegenüber der rechtskräftigen Planfassung unverändert.

Damit sind auch im Zusammenhang mit der geringfügigen Anpassung des Geltungsbereichs

die Grundzüge der Planung nicht berührt.

Aufgestellt:

Fassung vom 29.01.2021
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Der Stadtrat hat am 28.04.2021 die obige Begründung vom 29.01.2021 in der Fas

sung vom 29.01.2021 zur 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans

„Sondergebiet (SO) Freiflächen-Photovoltaikanlage Degelhof" vom 29.01.2021 in

der Fassung vom 29.01.2021 beschlossen.

Stadt Burgiengenfeld

Thomas Gesche

1. Bürgermeister
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